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Bozen • Brixen • Bruneck • Mals • Meran • Neumarkt • St. Ulrich • Schlanders • Sterzing • Toblach

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

„...immer an Ihrer Seite“

Notwendige 
Unterlagen für die 
RED-Erklärung 
2020           
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 Bestimmte Pensions- und Fürsorgeleistungen werden aufgrund bestimmter Einkommenslimits ausbezahlt. 
 Aus diesem Grunde sind Rentner teilweise verpflichtet, eine RED-Erklärung abzufassen. Es handelt sich um 

 eine zusätzliche Erklärung und ersetzt nicht die Steuererklärung Mod. 730 bzw. Mod. Einkünfte.

     

  Notwendige Unterlagen

 • Steuernummer und eine gültige Identitätskarte
 • Steuererklärung Mod. 730 bzw. Mod. Einkommen des Jahres 2020, falls abgegeben
 • Mod. CU 2020, falls vom Ex-Arbeitgeber Nachzahlungen ausbezahlt wurden
 • Nachweis über die im Jahre 2019 erhaltenen Zinsen auf Sparbüchern, K/K, Festgeldanlage, Obligationen, 
  BOT, CCT bzw. andere Staatspapiere (Bruttobetrag)
 • Dokumentation von Auslandsrenten des Jahres 2019 (auch AVS-Pension aus der Schweiz)
 • Dokumentation über eventuelle andere steuerfreie Einkommen 2019 (z.B. Voucher, Einkommen aus sog. 
  „amateursportlicher Tätigkeit“)

Vereinbaren Sie direkt einen Termin unter www.mycaf.eu 
Die Dienstleistung ist kostenlos.(1)


